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Name Vorname geboren am

Datum Unterschrift Antragssteller/in

Definition 
Während der Arbeitsbefreiung wird die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer unter Fortzahlung der 
Vergütung von der Arbeit freigestellt. Beamtinnen und Beamten wird vergleichbar Sonderurlaub aus 
persönlichen Anlässen unter Fortzahlung der Bezüge gewährt. 
  
Anlässe  
Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im   
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes   ein Arbeitstag    
  
Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens-  
partnerin/des Lebenspartners im Sinne des  
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes  
oder Elternteils       zwei Arbeitstage 
  
Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund  
an einen anderen Ort      ein Arbeitstag  
  
25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum    ein Arbeitstag 
  
Bei schwerer Erkrankung:  
- einer/eines Angehörigen, soweit sie/er      ein Arbeitstag 
  in demselben Haushalt lebt,         im Kalenderjahr,  
  
- eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch  bis zu 
  nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender-    vier Arbeitstage 
  jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht      im Kalenderjahr,   
  oder bestanden hat,               
  
- einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte  bis zu 
  deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das  vier Arbeitstage 
  8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder  im Kalenderjahr. 
  wegen körperlicher, geistiger oder seelischer         
  Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,        
  übernehmen müssen,              
  
Sonstiges 
Darüber hinaus kann bei Verzicht auf die Bezüge kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, 
wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. (bis zu 3 Arbeitstagen, §28 
Sonderurlaub)

Unterschrift Vorgesetzte/r 

1.

am / von - bis

2. Intrakey erfassen

3. z.d.A.

Einzureichen im Sachgebiet Personal zur Prüfung und weiteren Bearbeitung.
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Definition
Während der Arbeitsbefreiung wird die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeit freigestellt. Beamtinnen und Beamten wird vergleichbar Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen unter Fortzahlung der Bezüge gewährt.
 
Anlässe 
Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im  
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes                   ein Arbeitstag                   
 
Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 
partnerin/des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes 
oder Elternteils                                                       zwei Arbeitstage
 
Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
an einen anderen Ort                                              ein Arbeitstag 
 
25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum                            ein Arbeitstag
 
Bei schwerer Erkrankung: 
- einer/eines Angehörigen, soweit sie/er                      ein Arbeitstag  in demselben Haushalt lebt,                                         im Kalenderjahr, 
 
- eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch                  bis zu  nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender-            vier Arbeitstage  jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht                      im Kalenderjahr,            oder bestanden hat,                                                      
 
- einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte                  bis zu  deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das                  vier Arbeitstage  8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder                  im Kalenderjahr.  wegen körperlicher, geistiger oder seelischer                                  Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,                                 übernehmen müssen,                                                     
 
Sonstiges
Darüber hinaus kann bei Verzicht auf die Bezüge kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. (bis zu 3 Arbeitstagen, §28 Sonderurlaub)
1.
Einzureichen im Sachgebiet Personal zur Prüfung und weiteren Bearbeitung.
8.2.1.4029.1.523496.503950
, §28 Sonderurlaub)
--
Einzureichen im Sachgebiet Personal zur Prüfung und weiteren Bearbeitung.
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